
  Seite 1 von 2 

 

Landkreis Vechta 
Der Landrat 
10 - 10 - Amt für zentrale Aufgaben 
Az: 10-202022 

Vechta, 21.11.22 

 

 

Beschlussvorlage 442/2022 
 
 
Beratungsfolge: 

Finanz-, Wirtschafts- und Sozialausschuss 08.12.2022 
Kreisausschuss 15.12.2022 
Kreistag 22.12.2022 

 
 

Beratungsgegenstand:  

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der zentralen Unterkunft 
des Landkreises Vechta für Asylbewerber/innen und Flüchtende (442/2022) 
 

 
Sachverhalt: 
In dem ehemaligen Schwesternwohnheim Marienhain Vechta auf dem Grundstück 
Landwehrstraße 2, Vechta des Bischöflich Münsterschen Offizialates betreibt der Landkreis 
Vechta mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine (24.02.2022) eine 
Unterkunft für die vorübergehende Unterbringung von Kriegsvertriebenen, solange für diese 
noch keine geeignete Unterkunft in einer aufnehmenden Gemeinde oder Stadt gefunden 
wurde. 
 
In den Gemeinden und Städten des Landkreises Vechta wird der zur Verfügung stehende 
Wohnraum zunehmend knapper, so dass Geflüchtete auch nach dem Rechtskreiswechsel ins 
SGB II zunächst weiterhin auf die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften angewiesen 
sind. Die Übernahme der Kosten in Gemeinschaftsunterkünften im Rahmen des § 22 Abs. 1 
SGB II setzt eine vertragliche Verpflichtung in Form von Miete oder eine Verpflichtung 
aufgrund einer Gebühr voraus.  
 
Die Härtefallregelung ist für Einzelfälle vorgesehen, in denen die Gebühr nicht durch einen 
Kostenträger übernommen wird. Außerdem können bei Vorliegen der Voraussetzungen die 
Möglichkeiten der Stundung, des Erlasses und der Niederschlagung der Gebührenschuld 
angewendet werden. 
 
 

 
Beschluss:  
„Dem Kreistag wird empfohlen, die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der zentralen Unterkunft des Landkreises Vechta für Asylbewerber/innen und 
Flüchtende in der anliegenden Form zu beschließen.“ 
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  ja nein 
 

 
Teilhaushalt: Amt 50 
Produkt (PSP/KST): P1.50.01.315500.001 
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Investition:  ja  nein 
 

 
Nutzungsdauer:       

 
Gesamtkosten der Maßnahme  
(ohne Folgekosten): 
 
      
 

 
Jährliche Folgekosten (s. Anlage): 
 
      

 
Beteiligung Dritter an der Finanzierung: 
 
      

 
Jährliche Erlöse (s. Anlage): 
 
200.000 EUR 
 

 
Saldo gesamte Aus- und Einzahlungen:  
(Eigenanteil Landkreis Vechta)  
 
      
 

 
Saldo jährliche Kosten und Erlöse (s. Anlage): 
 
      
 
 

 
Erfolgte Veranschlagung im Teilhaushalt: 
 

 ja, mit                                          im Haushaltsjahr:       
 nein 

 
 
 

Öffentlichkeitsstatus der Vorlage im Internet-Bürgerportal: öffentlich 


	FLD_vovanr
	FLD_voname
	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen11
	Kontrollkästchen12
	Kontrollkästchen13

